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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT STÖTTEN A.AUERBERG 
 Hauptgeschäftsstelle Stötten a.Auerberg Geschäftsstellenleiter: Christian Schüler 

Füssener Str. 11, 87675 Stötten a.Auerberg Internet: www.vg-stoetten.de  

 

Gebührenanpassung für die Ausstellung von Personalausweisen 

Der Bundesrat hat am 30.01.2026 unter anderem eine Anpassung der Gebühren für die Ausstellung von 

Personalausweisen beschlossen. 

Die Gebührenerhöhung gilt bundesweit und tritt zum 07. Februar 2026 in Kraft.  

Ab diesem Zeitpunkt gelten die neuen Gebühren auch bei der Beantragung von Personalausweisen in unse-

rer Verwaltungsgemeinschaft. 

Die Gebühren werden vom Bund festgelegt und sind daher in allen Kommunen einheitlich. Sie betreffen so-

wohl die Neuausstellung als auch die Verlängerung bzw. Neubeantragung von Personalausweisen. 

Neue Gebührentabelle im Überblick (ab 07.02.2026): 

Gebühren für die Beantragung:  

Personen ab 24 Jahren (10 Jahre gültig) 46,00 € 

Personen unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) 27,60 € 

Vorläufiger Personalausweis (max. 3 Monate gültig) 10,00 € 

  

Weitere Gebühren (je nach Bedarf zusätzlich zu den o.g. Gebühren):  

Postversand des Ausweises und Übergabe zuhause oder in Postfiliale + 15,00 € 

Antragstellung bei einem beliebigen Bürgeramt außerhalb des Hauptwohnsitzes + 13,00 € 

Antragstellung bei einem beliebigen Bürgeramt durch Deutsche mit Wohnsitz im Ausland + 30,00 € 

Antragstellung bei einer Auslandsvertretung der Bundesrepublik + 43,00 € 

 

Bereits gestellte Anträge werden nach der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Gebührenordnung ab-

gerechnet. 

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Beantragung steht das Bürgerbüro während der bekannten 

Öffnungszeiten gerne zur Verfügung. 

http://www.vg-stoetten.de/
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GEMEINDE RETTENBACH A.AUERBERG 
 Rathaus Rettenbach a.Auerberg Erster Bürgermeister: Reiner Friedl 

Dorfstr. 1, 87675 Rettenbach a.Auerberg Internet: www.rettenbach-amauerberg.de  

 

Bekanntmachung der Tagesordnung zur Gemeinderatssitzung am 09.02.2026 

Am Montag, 09.02.2026, um 20:00 Uhr 

findet im Sitzungssaal des Rathauses Rettenbach a.A. die 

Sitzung des Gemeinderates 

mit folgender Tagesordnung statt. 

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 16.12.2025 - öffentlicher Teil 

2. Vertrag mit Solarbauern Osterberg 

3. Kauf Kühlaggregat Skihütte 

4. 5. Änderung des Flächennutzungsplans für ein Beschleunigungsgebiet für Windenergie an Land im 

Bereich des Sondergebiets für Windkraft mit Höhenbegrenzung auf Flur. Nr. 1830, Gmkg. Retten-

bach am Auerberg 

5. Bebauungsplan "Sonnenseite Süd": Aufstellungsbeschluss, Billigung des Vorentwurfs, Beschluss-

fassung über die frühzeitige Beteiligung 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Erstellung eines Baumkatasters 

7. Gigabit-Breitbandversorgung Auswahlentscheidung zum techn. Breitbandausbau 

8. Genehmigung von Bauanträgen 

8.1 Anbau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle an best. Stadel, Fl.Nr. 952, Buchenberger Feld 

8.2 Fassadenänderung Anbau einer Außentreppe, Fl.Nr. 1298, Unterlöchlers 2 

8.3 Neubau eines Wohnhauses mit WE und 4 Stellplätzen, Fl.Nr. 456/12, Am Krautgarten 8 

8.4 Bauvoranfrage Bebauung Fl.Nr. 565/2, Am Falchen 20, Mehrfamilienhaus 

9. Errichtung von 2 Straßenleuchten im Gewerbepark 

10. Verschiedenes 

11. Wünsche und Anträge 

 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

 

Gemeinde Rettenbach a. Auerberg, 03.02.2026 

 

gez. 

Reiner Friedl 

Erster Bürgermeister 

 

 

http://www.rettenbach-amauerberg.de/

